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CbA distivetione, Valere Contendunt, 0mnnino 6886 explodendam.
Während nun zleſe Frage bezüglich der Civilehe mit Rückſicht
auf obige Wirkungen gelöst erſcheint, bleibt die andere bezüglich
der clandeſtinen Ehen, Die un nicht berührt, nach wie vor eine
offene

Wie u der eben eitirten Concluſion emer iſt, bringt die
ivilehe, ob abſolut, oder relativ, oder facultativ, bleibt ſich
gleich, auch keine Sponſalien zu Stande Der Grund davon
liegt auf der and, a die Sponſalien eſſentiell die künftig
einzugehende Ehe Gegenſtand haben, während die
Civilehe ein matrimonium de praesenti ſein ſoll Aber auch
dann würden die Sponſalien im kirchenrechtlichen Sinne nicht
exiſtiren, venn ſie vor Abſchluß der Civilehe mit ezug auf
leſe ſelber eingegangen vorden wären, weil dieſe nicht das
Sacramentum matrimonii, ondern eine Conjunctio 60neubinaria
wäre.

Die praktiſche Folgerung aus dem Geſagten iſt alſo dieſe,
daß der Seelſorger bei eventuellen Fällen bezüglich der xiſtenz
der genannten Hinderniſſe keine Sorge haben braucht. c
Jemand eine Notheivilehe eingegangen und ſie wieder gelöst
ante Consummationem, ud würde darauf mit einer Blutsver
wandten der Civilehebraut eine kirchliche Ehe ſchließen wollen,
ſo unterläge dies keinem Anſtande, enn nicht ein anderweitiges
Hinderniß obwaltet; ost 6onsummationem eſtünde das Canb⸗

niſche Hinderniß affinitatis Copula IIlicita, welches ſich nur

auf zwei rade erſtreckt
Linz 23 —1 Hiptmair.

(Ein vorſtehenden Tuct gehöriger Fall.) will
nach dem Tode der mit der EU drei ahre in Civilehe gelebt
hat, die eine Geſchwiſterenkelin der B, heirathen; braucht

dazu eine Diſpens?
Nein; braucht keine weltliche, eil das Ehehinderniß

der äger nach nur beſteht zwiſchen
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dem Manne und der Im erwähnten Verwandten ſeiner
Ehegattin, unter denen aher die Geſchwiſterenkel nicht erſcheinen;

braucht auch keine I1 Diſpens, nicht vom Ehehinder⸗
niſſe der Forderung der öffentlichen Sittlichkeit aus einer
giltig geſchloſſenen Ehe, das bis einſchlußweiſe zUum Grade
reichte, weil die März 1879 auf die Anfrage
des Biſchofs von ola „An actus, qui vulgo audit matri-
monium Civile, pariat impedimentum publicae honestatis 2⁰
geantwortet hat „Negative 6t 6onsulendum Sanctissimo, Ut
10 declarare Statuere dignetur“, was auch geſchehen iſt
17 März; (Vering, Archiv, B. 446.) braucht aber
auch keine vom Ehehinderniſſe der Schwägerſcha aus unerlaub—
tem Umgange, eil „eine außereheliche Geſchlechtsvermiſ

ng
das Zuſtandekommen einer Ehe hindert zwiſchen dem einen
Theile und des andern Blutsverwandten Im erſten nd zweiten
Grade“ Anw 3⁴073 Geſchwiſterenkel aber nach
kirchenrechtlicher Zählung mit einander Im ritten Grade ver

wan ſind
St. Florian Profe Mbert P E

VI (Ehebruch.) Der von ſeiner Gattin B eines
von ihm mit einer begangenen Ehebruches gerichtlich geſchie
dene will nach dem ode der die —0 ehlichen; bedarf
CEY dazu einer Diſpens und von wem?

irchlicherſeits braucht Diſpen nur, venn und
„bei Lebzeiten des andern Gatten einander die Ehe verſprochen

oder ſogar gewagt aben, mit einander thatſächlich eine Ehe
chließen oder wofern auch nUL eimn Theil, ſich mit dem
andern verehlichen zu können, dem Gatten, deſſen durch
den hebruch verletzt, mit Erfolg nach dem ehen geſtellt 0Anw 36.)

Staatlicherſeits aber ird eine Diſpens benöthigen,
weil 67 erklärt, „eine Ehe zwiſchen zwei Per


